
Fachausschuss 3 – Infrastruktur

Stockinger Straßennamen: 
Den letzten Schliff geben Sie

Die Straßenbezeichnun-
gen für Ihr Gemeindege-
biet wurden im
Fachausschuss 3 fertig-
gestellt und in der Ge-
meinderatssitzung vom
14. Dezember 2016
durch die Mitglieder des
Gemeinderats befür-
wortet.

Besonderer Dank gilt
den Mitarbeitern der
Gemeindeamts, Franz
Malli, Karin Eichhaber
und Mag. Hermann
Ofner, und den Mitglie-
dern des Ausschusses 3
für die intensive und
konstruktive  Arbeit an
diesem Projekt. Dr. Ger-
not Obersteiner hat
durch seine Experten-
meinung dieser Arbeit
den letzten Schliff gege-
ben. Dr. Peter Gernot
Obersteiner MAS, der in
Wildon aufgewachsen
ist, wurde kürzlich zum
Direktor des Steiermär-
kischen Landesarchivs
ernannt. Wir gratulieren
herzlich! 

Straßenbezeichnungen
sind wichtig für die Ein-
sätze von Rettung und

Die Liste mit den neuen Sto-
ckinger Straßenbezeichnun-
gen und die Straßenkarten
von Stocking, die Sie in die-
ser Ausgabe finden, infor-
mieren Sie über den
aktuellen Stand. 

Bis zum 24. Februar 2017
werden Ihre Änderungs-
wünsche gerne schriftlich
entgegengenommen. 

Für eine Straßenbenennung
gibt es Richtlinien, die be-
rücksichtigt wurden und die
auch bei Ihren Änderungs-
wünschen Leitfaden sein
sollten. 

Die Richtlinien für die 
Bezeichnungen

➤ Gut eingeführte Namen
sollen nicht ohne guten
Grund geändert werden.
➤ Bei Umbenennungen ist
das Nachwirken des alten
Namens im praktischen Ge-
brauch zu bedenken.
➤ Die Schreibweise der
Namen soll den aktuellen
Regeln der Orthographie
folgen, es sei denn, eine an-
dere Schreibweise ist durch
langen Gebrauch stark ver-
ankert.
➤ Gleiche Namen innerhalb
eines Verwaltungsgebietes
sind zu vermeiden.
➤ Gedenknamen, d.h.
Namen, die an Personen

und Ereignisse erinnern,
sollen mit Vorsicht und Zu-
rückhaltung verwendet
werden.
➤ Kommerzielle Namen,
d.h. Namen von Firmen und
ihren Produkten, sind zu
vermeiden.
➤ Benennungen nach noch
lebenden Personen sind zu
vermeiden. Eine Interkalar-
frist von fünf Jahren nach
dem Tod der Person, nach
der benannt wird, wird
empfohlen.
➤ Die Person, nach der eine
Verkehrsfläche benannt
wird, soll zu diesem Ort
Bezug gehabt haben (z.B.
Geburtsort, Wirkungs-
stätte).
➤ Namen nach Personen
sollen den Vor- und Famili-
ennamen enthalten.
➤ In Anbetracht der histo-
risch erklärbaren Asymme-
trie von Benennungen nach
Männern und Frauen wird
empfohlen, Frauen bei Neu-
benennungen in besonde-
rer Weise in Betracht zu
ziehen.

Ansprechpartner für alle
Änderungswünsche:  

Franz Malli
Marktgemeinde Wildon
Hauptplatz 55
8410 Wildon
E-Mail: franz.malli@
wildon.gv.at

Geschätzte Stockingerinnen! 
Geschätzte Stockinger!  

Feuerwehr, und sie er-
leichtern der Post die Ar-
beit. Auch die private
Erreichbarkeit ist nun
besser gegeben. 

Wir hoffen, Sie sind mit
den neuen Bezeichnun-
gen zufrieden. Dennoch
haben Sie noch bis 24.
Februar die Möglichkeit,
Änderungswünsche be-
kanntzugeben (Hinweise
dazu nebenan).

Rosemarie Schauer
Obfrau des zuständigen
Fachausschusses 3 und 
ProjektWildon-
Gemeinderätin

Zeitung der Marktgemeinde Wildon 2017


